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DAS TOR ZUM SUDSCHWARZWALD

BRUGGEN DOGGINGEN MISTELBRUNN UNTERBRAND WALDHAUSEN

Stadt Braunlingen
Schwarzwald-Baar-Kreis

Satzung zur Anderung der Satzung
uber die Benutzung von Obdachlosen- und Fluchtlingsunterkiinften

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg (GemO) sowie 88 2 und 13
des Kommunalabgabengesetzes fir Baden-Wiirttemberg (KAG) in der jeweils geltenden Fas-
sung hat der Gemeinderat der Stadt Braunlingen am 07. Mai 2026 folgende Satzung zur An-
derung der Satzung tber die Benutzung von Obdachlosen- und Fliichtlingsunterkiinften der
Stadt Braunlingen vom 27. April 2023 beschlossen:

81
8§ 13 wird wie folgt neu gefasst:

8§13
GebUhrenpflicht und Geblhrenschuldner

(1) Fur die Benutzung der Obdachlosen- und Flichtlingsunterkiinfte und der dort den jeweili-
gen Bewohnern zugewiesenen Raumlichkeiten werden Benutzungsgebihren erhoben.
Die Benutzungsgebiihren setzen sich zusammen aus Grundgebihren und Verbrauchs-
gebihren. Die Benutzungsgebihren werden unabhéngig von Lage, Ausstattung und
Grol3e des tatsachlich zugewiesenen Wohnraumes einheitlich festgelegt.

(2) Die Bemessungsgrundlage fir die Hohe der Benutzungsgebihren sind die im Jahre 2024
auf der Grundlage der Gesamtkosten aller Obdachlosen- und Fluchtlingsunterkiinfte der
Stadt Braunlingen als 6ffentlich betriebene Einrichtungen durchschnittlich entstandenen
und ermittelten Kosten. Die Benutzungsgebihren werden regelmafig fortgeschrieben,
mindestens nach Ablauf von jeweils zwei Jahren.

(3) Die Fortschreibung der Grundgebiihren erfolgt entsprechend der Veranderungsrate der
durchschnittlich entstandenen und ermittelten Kosten fir alle Obdachlosen- und Flicht-
lingsunterkiinfte der Stadt Braunlingen, im Ubrigen auch mit Anpassung von Angemes-
senheitswerten fir Unterkunftskosten im Sozialleistungsrecht durch das Landratsamt
Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Bereich der Verbrauchsgebiihren erfolgt die Fortschreibung
fur nicht in den Grundgebuhren bertcksichtigte Betriebskosten im Sinne des 8§ 2 Betriebs-
kostenverordnung anhand der Anderungen des Betriebskostenspiegels des Deutschen
Mieterbundes fir Mieter in Baden-Wirttemberg.

Die Fortschreibung erfolgt nach Inkrafttreten der Satzungsanderung immer nach Ablauf
von vollen zwei Kalenderjahren. Das gilt auch, wenn neue Obdachlosen- oder Fliichtlings-
unterkunfte in den Bestand aufgenommen wurden.

(4) Kosten fur Haushaltsstrom bleiben unberiicksichtigt, da es sich hierbei nicht um Betriebs-
kosten im Sinne des § 2 Betriebskostenverordnung handelt. Haushaltsstrom hat der Nut-
zer daher regelmafig selbst und auf eigene Kosten zu besorgen.
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Bezieht die Stadt Braunlingen fir Obdachlosen- und Fliichtlingsunterkiinfte den Haus-
haltsstrom, sind die dadurch anfallenden Kosten in die Kalkulation der Grundgebuhr ein-
zurechnen, auch bei der Fortschreibung, au3er diese Kosten wirden von der Stadt Braun-
lingen gegenuber dem jeweiligen Nutzer separat abgerechnet werden.

§2

§ 14 wird wie folgt neu gefasst:

(1)

(2)

(3)

8§14
Gebiuhrenmaf3stab und Gebihrenhdhe fiir Obdachlosenunterkiinfte

Die Benutzungsgebihr fir Obdachlosenunterkiinfte betragt pro Quadratmeter Nutzflache
und Kalendermonat:

e Grundgebihr: 8,33 €/m?

e Eventualposition Haushaltsstrom
gemal § 13 Abs. 4 S. 3 der Satzung: 0,53 €/m?
e Verbrauchsgebdihr: 1,69 €/m?

Fur Nutzungszeitraume, die weniger als einen Monat betragen, erfolgt die Berechnung
der Benutzungsgebiihr taggenau und es wird fur jeden Tag der monatlichen Nutzung ein
Gebuhrensatz von 1/30 zugrunde gelegt.

Erfolgt die Unterbringung in Wohnungen, bei denen Gemeinschaftsrdume wie Kiche,
Flure, WC, Bad etc. zur Verfiigung stehen, werden diese Gemeinschaftsraume von allen
Nutzern gemeinschaftlich genutzt. Ein Abschlag bei den Benutzungsgebiihren findet
dadurch nicht statt.

§3

8 15 wird wie folgt neu gefasst:

(1)

(2)

§15
GeblUhrenmafistab und Gebihrenhdhe fir Flichtlingsunterkiinfte

Die Benutzungsgebdtihr fur Flichtlingsunterkinfte betragt pro Quadratmeter Nutzflache
und Kalendermonat:

e Grundgebiihr: 8,47 €/m?

e Eventualposition Haushaltsstrom
gemal § 13 Abs. 4 S. 3 der Satzung: 0,93 €/m?
e Verbrauchsgebuhr: 3,71 €/m?

Fur Nutzungszeitrdume, die weniger als einen Monat betragen, erfolgt die Berechnung
der Benutzungsgebiihr taggenau und es wird fur jeden Tag der monatlichen Nutzung ein
Gebuhrensatz von 1/30 zugrunde gelegt.

Erfolgt die Unterbringung in Wohnungen, bei denen Gemeinschaftsrdume wie Kiche,
Flure, WC, Bad etc. zur Verfigung stehen, werden diese Gemeinschaftsraume von allen
Nutzern gemeinschaftlich genutzt. Ein Abschlag bei den Benutzungsgebihren findet
dadurch nicht statt.
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§4

§ 16 wird wie folgt neu gefasst:

(1)

(2)

816
Entstehende Geblhrenschuld, Beginn und Ende der Gebuhrenpflicht

Die Pflicht fur die Benutzungsgebiihren beginnt mit dem Einzug in die jeweilige Unterkunft
und endet mit dem Tag der Raumung und der Ubergabe/Abnahme der zugewiesenen
Unterkunft an die Stadt Braunlingen bzw. an die dort zustandigen Mitarbeitenden. Eine
vorubergehende Abwesenheit des Nutzers entbindet nicht von der Verpflichtung zur Ge-
bUhrenzahlung.

Die Benutzungsgebduihr fur einen Kalendermonat entsteht mit Beginn des Kalendermonats
und ist jeweils monatlich spatestens bis zum 3. Werktag eines jeden Monats an die Stadt-
kasse der Stadt Braunlingen zu zahlen. Wird die Nutzung der zugewiesenen Unterkunft
vor Ablauf eines Kalendermonats durch Rdumung und Herausgabe an die Stadt Braun-
lingen beendet, erfolgt von der Stadtkasse der Stadt Braunlingen an den Nutzer die antei-
lige, kalendertaglich mit 1/30 zu berechnende Erstattung der Benutzungsgebhr fur die im
betreffenden Monat liegenden Tage, in denen eine Nutzung nicht mehr stattgefunden hat.

§5

8§ 17 wird wie folgt neu gefasst:

(1)

(@)

()

8§17
Gebuhrenfestsetzung und Gebihrenschuldner/innen

Die Benutzungsgebtihr wird in Form einer Monatsgebihr durch Gebiihrenbescheid fest-
gesetzt, der gemalR § 3 Abs. 1 Nr. 4c KAG in Form eines Dauerbescheids festgesetzt
werden kann. Der Geblhrenbescheid wird dem jeweiligen Nutzer bekannt gemacht und
eine bis dorthin nach § 16 Abs. 2 dieser Satzung bereits fallige Benutzungsgebdihr ist zwei
Wochen nach der Bekanntgabe des Gebiuhrenbescheids zu entrichten.

Als Gebuhrenschuldner werden die Personen bezeichnet, denen die entsprechende Un-
terkunft nach 8§ 4 Abs. 1 der Satzung zugewiesen wurde. Nutzen mehrere, auch volljahrige
Familien- oder Haushaltsangehorige die zugewiesene Unterkunft, haften sie als Gesamt-
schuldner/innen gemaf § 3 Abs. 1, 2 b) KAGi. V. m. § 44 AO.

Handelt es sich bei den eingewiesenen Personen um solche aus dem Personenkreis des
Asylbewerberleistungsgesetzes, werden sie von der Benutzungsgebiihrenschuld nach 88
16, 17 der Satzung befreit, wenn die jeweilige Bedarfsgemeinschaft nicht tber ausrei-
chende Mittel zur Sicherung des Lebensunterhalts verfligt und dies entsprechend § 16
Abs. 3 dargelegt wird. Entsteht erst durch die Erhebung der Benutzungsgebihren eine
solche Bedurftigkeit im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes, erfolgt die Befreiung
erst, wenn die Bedurftigkeit nicht durch erganzende Leistungen, die in Anspruch genom-
men werden kénnen, behoben werden kann.
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§6
8§ 18 wird wie folgt neu gefasst:

8§18
Schliisselkaution

Unabhangig von den Benutzungsgebuhren erhebt die Stadt Braunlingen fur jeden ausge-
gebenen Schlussel der zugewiesenen Unterkunft an den/die Nutzer eine Schlisselkaution
in Hohe von € 10,00, die bei Aushandigung des/der Schliissel gegen schriftliche Quittung
der Stadt Braunlingen dort zu hinterlegen ist. Gegen Vorlage dieser Quittung der Stadt
Braunlingen erfolgt die Rickzahlung der jeweiligen Schlisselkaution gegen Rickgabe der
hierfir erhaltenen Schliisseln durch die Stadt Braunlingen bei Beendigung der Nutzung
durch Raumung und Herausgabe der zugewiesenen Unterkunft an die Stadt Bréaunlingen.

87
§ 20 wird wie folgt neu gefasst:

8§20
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01. Juli 2026 in Kraft.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fiir
Baden-Wirttemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach 8§ 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegentiber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begrinden soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften tiber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Braunlingen, 11. Mai 2026

Digitally signed by

Micha Janek Bachle
Organization: Stadt Braunlingen
2026-05-08 09:08:34 +0200

Micha Bachle
Blrgermeister



		2026-05-08T09:08:34+0200
	Micha Janek Bächle




